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Einladung zum Adventsnachmittag am 2. Advent
Zum traditionellen Adventsnachmittag laden die Evangelische Kirchengemeinde und die Gemeinde Hasel alle Einwohnerinnen und 
Einwohner ab dem 65. Lebensjahr ganz herzlich auf

Sonntag, den 08. Dezember 2024 um 14.30 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses
ein.

Der Nachmittag wird mitgestaltet von den Kindern unserer Grundschule und musikalisch vom Gesangverein Hasel e.V. umrahmt. 
Für die Verköstigung sorgen die fl eißigen Helferinnen des Frauenvereins.

Auf Ihr Kommen und die gemeinsame Begegnung freuen sich

Pfarrer Clemens Ickelheimer und Bürgermeister Frank-Michael Littwin
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§4
Erhebungszeitraum; Entstehung der Steuer
(1)  Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum 

ist das Kalenderjahr.
(2)  Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 1. Januar für 

jeden an diesem Tag im Gemeindegebiet gehaltenen über drei 
Monate alten Hund.

(3)  Beginnt die Steuerpflicht im laufe des Kalenderjahres, so ent-
steht die Steuerschuld für dieses Kalenderjahr mit dem Beginn 
der Steuerpflicht.

§5
Steuersatz
(1)  Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 85 €. Be-

ginnt oder endet die Steuerpflicht im laufe des Kalenderjahres, 
beträgt die Steuer den der Dauer der Steuerpflicht entspre-
chenden Bruchteil der Jahressteuer.

(2)  Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so 
erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten 
und jeden weiteren Hund auf 170 €.

  Werden neben im Zwinger § 7 noch andere Hunde gehalten, 
so gelten diese als „weitere Hunde“. im Sinne von Satz 1. steu-
erfreie Hunde (§ 6) sowie Hunde in einem Zwinger (§ 7) bleiben 
hierbei außer Betracht.

(3)  Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinne von § 7 Abs. 1 beträgt 
das 1,5.fache des Steuersatzes nach Abs. 1 Satz 1. Werden in 
dem Zwinger mehr als 5 Hunde gehalten, so erhöht sich die 
Steuer für jeweils bis zu 5 weitere Hunde um die Zwingersteuer 
nach Satz 1.

(4)  Die Hundesteuer für jeden gefährlichen Hund im Sinne von § 5 
a Abs. 1 und 2 beträgt im Kalenderjahr 300 €. Werden mehrere 
gefährliche Hunde gleichzeitig gehalten, so beträgt die Steuer 
für den zweiten und jeden weiteren gefährlichen Hund 450 €.

  Werden neben gefährlichen Hunden oder neben in Zwinger§ 7 
gehaltene Hunde noch andere Hunde gehalten, so gelten diese 
als „weitere Hunde“. Beginnt oder endet die Steuerpflicht im 
laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer der 
Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer.

§5a
Kampfhunde/ gefährliche Hunde
(1)  Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind solche Hunde, 

bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/
oder Charaktereigenschaften die erhöhte Gefahr einer Verlet-
zung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit ausgehen kann.

  Hierzu gehören insbesondere Hunde die folgenden Rassen an-
gehören oder Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder 
mit anderen Hunden bis zur ersten Elterngeneration (Vater  /
Muttertier).

1. Bullterrier
2. Pit Bull Terrier
3.  American Staffordshire Terrier 

sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden 
sowie:

4. Bullmastiff
5. Mastino Napolitano
6. Fila Brasileiro
7. Bordeaux-Dogge
8. Mastin Espanol
9. Staffordshire Bullterrier
10. Dogo Argentino
11. Mastiff
12. Tosa lnu.
(2)  Unabhängig von ihrer Rasse können neben den Hunden nach 

Abs. 1 als gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung alle Hunde 
mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber 
Menschen oder Tieren im Sinne von § 1 Polizeiverordnung des 

Öffentliche Gemeinderassitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet statt am 
Montag, 18.11.2024 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im 
Bürgerhaus.
 
Tagesordnung:
1. Bürgerfragestunde
2. Erlass einer Hebesteuersatzung
3. Vorberatung Investitionen Haushalt 2025
4. Prüfauftrag Tempo 30 in Hasel
5. Bekanntgaben
6. Anfragen
Die Bevölkerung wird zu dieser Sitzung recht herzlich eingela-
den.
 
Frank-Michael Littwin
Bürgermeister

Gemeinde Hasel, Landkreis Lörrach
Satzung über die Erhebung der Hundesteuer
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Hasel am 04.11.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand
(1)  Die Gemeinde Hasel erhebt die Hundesteuer nach dieser Sat-

zung.
(2)  Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden durch natürliche 

Personen im Gemeindegebiet, soweit es nicht ausschließlich 
der Erzielung von Einnahmen dient.

(3)  Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden gehalten, 
so ist die Gemeinde Hasel steuerberechtigt, wenn der Hunde-
halter seine Hauptwohnung in der Gemeinde Hasel hat.

§2
Steuerschuldner und Haftung, Steuerpflichtiger
(1)  Steuerschuldner und Steuerpflichtiger ist der Halter eines Hun-

des.
(2)  Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt 

oder seinem Wirtschaftsbetrieb für Zwecke der persönlichen 
Lebensführung aufgenommen hat. Kann der Halter eines Hun-
des nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer den Hund 
wenigstens drei Monate lang gepflegt, untergebracht oder auf 
Probe oder zum Anlernen gehalten hat.

(3)  Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den 
Haushaltsmitgliedern gemeinsam gehalten.

(4)  Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehre-
re Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(5)  Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so 
haftet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Gesamt-
schuldner.

§3
Beginn und Ende der Steuerpflicht
(1)  Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn 

des Haltens folgenden Kalendermonats, frühestens mit Ablauf 
des Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird. 
Beginnt die Hundehaltung bereits am 1. Tag eines Kalendermo-
nats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag.

(2)  Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem 
die Hundehaltung beendet wird. § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 5 
bleiben unberührt.
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Innenministeriums und des Ministeriums ländlicher Raum über 
das Halten gefährlicher Hunde vom 3. August 2000, GBI. S. 574 
(PolVO) sowie jeder gefährliche Hund im Sinne von§ 2 PolVO 
gelten.

§6
Steuerbefreiungen
Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
1.   Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, 

tauber oder sonst hilfsbedürftiger Personen dienen. Sonst 
hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Personen, die einen Schwerbe-
hindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“ 
besitzen,

2.  Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wieder-
holungsprüfung mit Erfolg abgelegt haben und für den Schutz 
der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen.

3.  Hunde, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder 
Diabetiker dienen, wenn nachgewiesen wird, dass sie hierzu 
geeignet sind.

§7
Zwingersteuer
(1)  Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der 

gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag für die Hunde 
dieser Rasse nach § 5 Abs. 3 erhoben, wenn der Zwinger, die 
Zuchttiere und die gezüchteten Hunde in das Zuchtbuch einer 
von der Gemeinde anerkannten Hundezüchtervereinigung ein-
getragen sind.

(2)  Die Ermäßigung ist nicht zu gewähren, wenn in den letzten drei 
Kalenderjahren keine Hunde gezüchtet worden sind.

 
§8
Allgemeine Bestimmungen über Steuervergünstigungen
(1)  Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermäßi-

gung (Steuervergünstigung) sind die Verhältnisse bei Beginn 
des Kalenderjahres, in den Fällen des § 3 Abs. 1 diejenigen bei 
Beginn der Steuerpflicht maßgebend.

(2) Die Steuervergünstigung ist zu versagen, wenn
1.  die Hunde, für die eine Steuervergünstigung in Anspruch ge-

nommen wird, für den angegebenen Verwendungszweck nicht 
geeignet sind,

2.  in den Fällen des § 7 keine ordnungsmäßigen Bücher über den 
Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt 
werden oder wenn solche Bücher der Gemeinde nicht bis zum 
31. März des jeweiligen Kalenderjahres vorgelegt werden. Wird 
der Zwinger erstmals nach dem Beginn des Kalenderjahres be-
trieben, so sind die Bücher bei Antragstellung der jeweiligen 
Ermäßigung vorzulegen.

3.  in den Fällen des § 6 Nr. 2 die geforderte Prüfung nicht inner-
halb von zwölf Monaten vor dem in Absatz 1 bezeichneten Zeit-
punkt von den Hunden mit Erfolg abgelegt wurde.

(3)  Für Kampfhunde und gefährliche Hunde nach § 5 a werden 
keine Steuervergünstigungen gewährt.

§9
Festsetzung und Fälligkeit
(1)  Die Steuer wird durch Steuerbescheid festgesetzt und ist inner-

halb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu 
entrichten.

(2)  In den Fällen der §§ 3 und 4 Abs. 3 ist die Steuer auf den der 
Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag festzuset-
zen.

(3)  Endet die Steuerpflicht im laufe des Jahres (§ 3 Abs. 2) und war 
die Steuer bereits festgesetzt, ergeht ein Änderungsbescheid.

§ 10
Anzeigepflicht
(1)  Wer im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund 

hält, hat dies innerhalb eines Monats nach dem Beginn der Hal-
tung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter erreicht hat, 

der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.
(2)  Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen 

für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Gemein-
de innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(3)  Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, wenn 
feststeht, dass die Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an dem 
die Steuerpflicht beginnt, beendet wird.

 
(4)  Wird ein Hund veräußert, so ist in der Anzeige nach Abs. 2 der 

Name und die Anschrift des Erwerbers anzugeben.

(5)  Bei der Anmeldung ist immer die Rasse bzw. der Typ des Hun-
des mit anzugeben. Der Heimtierausweis bzw. der eindeutige 
Rassennachweis dienen als Vorlage. Sofern Zweifel an der Rasse 
bzw. dem Typ des Hundes bestehen, ist auf Anforderung eine 
tierärztliche Bescheinigung vorzulegen. Aus dieser Bescheini-
gung muss zumindest hervorgehen, welcher Rasse bzw. wel-
chem Typ oder welchen eingekreuzten Rassen bzw. Typen der 
Hund aufgrund seines Phänotyps zuzuordnen ist. Sollte trotz 
wiederholter Aufforderung und mit Fristsetzung keine entspre-
chende Bescheinigung vorgelegt werden, wird angenommen, 
dass der Hund ein gefährlicher Hund im Sinne der Satzung ist 
und dieser entsprechend§ 5 Abs. 4 besteuert wird.

§ 11
Hundesteuermarken
(1)  Für jeden Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet angezeigt 

wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Ge-
meinde bleibt, ausgegeben.

(2)  Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehal-
tung gültig. Die Gemeinde Hasel kann durch öffentliche Be-
kanntmachung Hundesteuermarken für ungültig erklären und 
neue Hundesteuermarken ausgeben.

(3)  Hundezüchter, die zur Zwingersteuer nach § 7 herangezogen 
werden, erhalten zwei Hundesteuermarken.

(4)  Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des 
von ihm bewohnten Hauses oder des umfriedeten Grundbesit-
zes laufenden anzeigepflichtigen Hunde mit einer gültigen und 
sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu versehen.

(5)  Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der An-
zeige über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb eines 
Monats an die Gemeinde zurückzugeben.

(6)  Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Er-
satzmarke gegen eine Gebühr von 10 € ausgehändigt. Dasselbe 
gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Steuermar-
ke; die unbrauchbar gewordene Steuermarke ist zurückzuge-
ben. Wird eine in Verlust geratene Steuermarke wieder aufge-
funden, ist die wiedergefundene Marke unverzüglich an die 
Gemeinde Hasel zurückzugeben.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig i.S. von§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig einer Verpflichtung nach §§ 1O oder 11 zu-
widerhandelt.

§ 13
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Erhebung der Hundesteuer vom 02.12.1996 mit allen 
Änderungen außer Kraft.
 
§ 14
Übergangsbestimmung
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Wer zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Satzung einen 
Kampfhund i. S. des§ 5 a im Gemeindegebiet hält, hat dies inner-
halb eines Monats nach In-Kraft-Treten dieser Satzung der Gemein-
de schriftlich anzuzeigen. § 10 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf-
grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzung wird nach $ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Hasel, 04.11.2024

gez.
Frank-Michael Littwin Bürgermeister

Vergabe der Fischpacht
Zum 1.1.2025 wird die Fischpacht (Haselbach) in Hasel neu ver-
geben.
 
Die Fischpacht ist aufgeteilt in zwei Lose:
Los 1: Gemarkungsgrenze zwischen Hasel und Gersbach bis zur 
Brücke im Ortsteil Altmatt
Los 2: Brücke im Ortsteil Altmatt bis zur Gemarkungsgrenze 
zwischen Hasel und Wehr.
 
Mitverpachtet sind alle Nebenbäche in den genannten Gebie-
ten.
 
Interessenten wenden sich bitte direkt an die Gemeindeverwal-
tung Hasel, Herrn Ratschreibers Weiß, um weitere Informatio-
nen zu erhalten.

Linienbus fährt am Sonntag, den 01.12.2024 
nicht ins Dorf
Am Sonntag, den 01.12.2024 (1. Advent) findet rings um den 
Dorfplatz der 14. Hasler Adventszauber statt. Die Hauptstraße 
wird ab dem alten Bauhof für den Verkehr gesperrt. Linienbus-
se der SüdbadenBus GmbH werden während der Sperrung die 
Haltestellen Dorfplatz und Wegscheide nicht anfahren. Ersatz-
haltestelle ist die Haltestelle an der B 518 bei der Abzweigung 
Hasel.

Die Grundschule Hasel macht mit bei Sparda 
Impuls
Spardalmpuls ist ein Förderwettbewerb, bei dem Schulen ein Pro-
jekt vorstellen und um finanzielle Unterstützung der Spardabank 
wetteifern. Je mehr Stimmen eine Schule erhält, desto größer ist der 
Betrag, den die Spardabank auszahlt. Der Stimmenkönig kann sich 
über 3000€ freuen.

Die Grundschule Hasel macht mit. Unser Projektmotto lautet: ,,Unser 
Schulhof soll grüner werden!“ Mit dem Geld möchten wir Hochbee-
te für unseren Schulhof anschaffen. Dort sollen verschiedene Gemü-
sesorten angebaut werden. Nach der Ernte bereiten wir gemeinsam 

eine leckere Gemüsesuppe zu.
Ab dem 12.11.24 kann für unsere Schule abgestimmt werden. Der 
QR-Code führt zur Seite von Spardalmpuls. Dort können Sie mit 
Ihrem Handy eine Stimme für die Grundschule Hasel abgeben. Wir 
freuen uns über jede Stimme! oder über www.spardaimpuls.de

Für die Schulgemeinschaft
Anna Casey
Rektorin der Grundschule Hasel

Sprechzeiten des Bürgermeisters 2025
Die Besprechung Ihrer Anliegen mit dem Bürgermeister kann 
nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 077 62 / 80 
689-0 erfolgen.
 
Bürgersprechstunde ohne Termin
Ohne vorherige Terminvereinbarung ist die Vorsprache beim 
Bürgermeister jeweils zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr an 
folgenden Tagen des Jahres 2025 möglich:
 
Montag, 13.01.2025
Montag, 10.02.2025
Montag, 24.03.2025
Montag, 07.04.2025
Montag, 05.05.2025
Montag, 02.06.2025
Montag, 14.07.2025
Montag, 22.09.2025
Montag, 06.10.2025
Montag, 03.11.2025
Montag, 01.12.2025

Gesangverein Hasel
Die nächste Papiersammlung durch den Gesangverein findet 

am
Samstag, den 23.11.2024 statt.

 
Bitte legen Sie das Papier bis spätestens um 13:00 Uhr an den 

Straßenrand zur Abholung bereit.

Evangelische Kirchengemeinde
Schaffe in mir Gott ein Herz ohne Angst.

Es wird kälter, wenn du allein isst, wenn du allein trinkst,
wenn du dich zudeckst mit Trauer.

Dorothee Sölle
 

Gottesdienste 
Sonntag, 17. November 2024
10 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken in Dossenbach
 
Sonntag, 24. November 2024
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Totengedenken in Hasel
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Sonntag, 1. Dezember 2024 – 1. Advent
10 Uhr Gottesdienst in Dossenbach
 
„Feierabend im evang. Gemeindehaus“
am Dienstag, 19. November 2024 um 19 Uhr
-den Tag ausklingen lassen
-zur Ruhe kommen
-mit Musik und guten Gedanken in den Abend gehen
Es freuen sich Bernd und Karlheinz
 
Krabbelgruppe Kindergarten
Endlich ist es klar, der Raum der Krabbelgruppe im Kindergarten 
wird ausgebaut.
Verschiedene Sachen wie Wickeltisch, CD-Player, div. Spielsachen 
und vieles mehr können nach Absprache mit dem Kindergarten 
(8785) bis Ende November dort abgeholt werden.
 
Herzlich grüßt
Ihr Pfarrer Clemens Ickelheimer
Clemens.Ickelheimer@kbz.ekiba.de
 
Der Kirchenbezirk Markgräflerland hat eine Website. Sie können uns 
im Internet erreichen unter www.ekimgl.de. Dort finden Sie die ak-
tuellen Mitteilungen.
Evang. Pfarramt Hasel, Bündenfeldstraße 2, Tel. 707009, 
(bitte sprechen Sie auf den AB, Sie werden zurückgerufen)
E-Mail: Hasel@kbz.ekiba.de
Bürozeit: mittwochs von 9-12 Uhr

Gottesdienstordnung für die Seelsorgeeinheit 
der katholischen Pfarrgemeinden
St. Martin, Wehr
St. Ulrich, Wehr-Öflingen
St. Clemens und Urban, Schwörstadt
Öffnungszeiten Kath. Pfarrbüro Wehr:
Dienstag – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich 
von 15.30 – 17.30 Uhr
Kirchplatz 1, Tel. 07762 52210. Email: info@seelsorgeeinheit-wehr.de
 
Sprechzeiten Pfarrer & Gelegenheit zur Beichte: 
nach Vereinbarung Tel. 07762/52210
Terminvereinbarung für Beratung / Trauerbegleitung bei 
Gemeindereferentin: 
Täglich, Pfarrbüro Öflingen, Tel. 07761/5534731, Mobil 0160/96220111
 
Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.seelsorgeeinheit-wehr.de
 
Gottesdienstzeiten:
Abkürzungen:
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, SE = Seelsorgeeinheit
Samstag, 16.11.2024 ✽ Heiliger Otmar, Abt 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse

Sonntag, 17.11.2024 + 33. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Ö 10:00 Uhr  Eucharistiefeier mit Musikverein Öflingen und To-

tenehrung der verstorbenen Mitglieder
W 16 Uhr  Gedenkfeier für die Opfer der Kriege am Gefalle-

nen-Ehrenmal, anschließend ökumenischer Got-
tesdienst in der Kirche St. Martin mit der Stadtmu-
sik Wehr und dem Männerchor

Montag, 18.11.2024 * Montag der 33. Woche im Jahreskreis 
Ö 17:00 Uhr Eucharistiefeier in der Pfeilhofkapelle

Dienstag, 19.11.2024 ✽ Heilige Elisabeth, Landgräfin  
W 15:30 Uhr  Rosenkranz im Pflegeheim der Bürgerstiftung 

Wehr

W 16:00 Uhr  Eucharistiefeier im Pflegeheim der Bürgerstiftung 
Wehr

Mittwoch, 20.11.2024 * Mittwoch der 33. Woche im Jahreskreis 
W 18:00 Uhr  Eucharistiefeier

Donnerstag, 21.11.2024 * Unsere Liebe Frau in Jerusalem 
W 09:30 Uhr – 
 11:00 Uhr Eucharistische Anbetung
S 18:00 Uhr  Eucharistiefeier

Freitag, 22.11.2024, 18:00 Uhr * Heilige Cäcilia, Jungfrau
W 18:00 Uhr  Eucharistiefeier in der St. Josefskapelle

Samstag, 23.11.2024 ✽ Heiliger Kolumban, Abt von Luxeuil und 
von Bobbio, Glaubensbote 
W 18:00 Uhr  Eucharistiefeier, Vorabendmesse

Sonntag, 24.11.2024 + LETZTER SONNTAG IM JAHRESKREIS - 
CHRISTKÖNIGSSONNTAG (H) 
S 10:30 Uhr  festliche Eucharistiefeier zum Patrozinium mitge-

staltet vom Kirchenchor St. Martin

Dienstag, 26.11.2024 ✽ Heiliger Konrad, Bischof  
W 15:30 Uhr  Rosenkranz mit Kommunionfeier im Pflegeheim 

der Bürgerstiftung Wehr
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 27.11.2024 * Mittwoch der 34. Woche im Jahreskreis 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier

Donnerstag, 28.11.2024 * 
Donnerstag der 34. Woche im Jahreskreis 
W   09:30 Uhr – 11:00 Uhr   Eucharistische Anbetung
S    18:00 Uhr       
Eucharistiefeier
Samstag, 30.11.2024 * Heiliger Andreas, Apostel 
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse

Sonntag, 01.12.2024 + ERSTER ADVENTSSONNTAG 
W 10:30 Uhr   Eucharistiefeier mitgestaltet vom Männerchor
 
Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden der SE:
Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für den Monat Dezember
Für die Pilger der Hoffnung: Wir beten, dass dieses Heilige Jahr uns 
im Glauben stärkt und uns hilft, den auferstandenen Christus mitten 
in unserem Leben zu erkennen und uns zu Pilgern der christlichen 
Hoffnung zu machen.
 
Gebet für den Frieden
Nehmen wir uns die Zeit und folgen wir der Einladung des Frie-
densläutens um 19 Uhr und beten wir um den Frieden für die ganze 
Welt, für unser Europa, für unser Heimatland und für den Frieden in 
unseren Familien. Denn Frieden muss erbeten werden, er muss von 
Gott kommen, die Welt kann uns diesen nicht geben. Das wichtigste 
und wirksamste und wertvollste Werkzeug von uns Christen ist das 
Gebet.
 
ökum. Kindergottesdienst 
Am Sonntag, 17. November 2024 sind um 10:30 Uhr alle Kinder mit 
ihren Eltern / Großeltern herzlich eingeladen in das Haus der Dia-
konie., Öflingen. Wir feiern, singen, beten, basteln und hören eine 
biblische Geschichte und freuen uns auf Euch. Euer KiGo-Team
 
Trauer-Café Lichtblick
Am 27.11.2024 findet von 16 – 17.30 Uhr das Trauer-Café Lichtblick 
in der Villa Berberich in Bad Säckingen statt. Das Trauer-Café ist ein 
offenes Angebot für trauernde Menschen. Man kann jederzeit vor-
beischauen, auch ohne Anmeldung. Nähere Informationen erhalten 
Sie bei Trauerbegleiterin Carmen Horvatic, Tel.: 07761-5534731.
Präventionsschulung 
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Am Freitag, 29.11.2024, um 19:00 Uhr findet die nächste Präventi-
onsschulung statt. Bitte meldenSie sich an mit Ihren Kontaktdaten 
(Name, Anschrift, E-Mail-Adresse), damit wir das Teilnahme-Zertifi-
kat ausstellen können. Anmeldung bitte telefonisch über das 
Pfarrbüro Öflingen, T. 07761/5534728 oder 
oeflingen@seelsorgeeinheit-wehr.de
 
Gottesdienst und kl.Konzert Vokalensemble "VIVAT", 
St. Petersburger Solisten.
Kath.Kirche St.Ulrich, Wehr-Öflingen, Samstag, 30.November,-18.00 
Uhr
"VIVAT" interpretiert Chorwerke der orthodoxen Liturgie und volks-
tümliche Lieder aus Russland, Ukraine und Georgien. Meisterhaft 
und makellos - Stimmen von betörender Klarheit und Brillanz - Als 
käme die Musik vom Himmel herab - Vier perfekte Stimmen voller 
Inbrunst und Hingabe – Dies einige Schlagzeilen der Presse über 
das Ensemble. In seiner Heimatstadt unterstützt "VIVAT" die Inten-
sivstation für Neugeborene am Städt. Kinderkrankenhaus "St. Ni-
kolaja Tschudotvorza" ("St.-Nikolaus-Wundertäter"). Informationen 
über diese Einrichtung und die bisher geleistete Hilfe liegen bei 
dem Konzert aus.
Eintritt frei – Türkollekte Die Sänger freuen sich über einen freiwilli-
gen Kostenbeitrag und/oder eine Spende zugunsten ihres Hilfspro-
jekts.
 
Wallfahrt nach Mariastein
Jeden Monat am 1. Mittwoch planen wir eine Pilgerfahrt zum Be-
nediktinerkloster Mariastein im Kanton Solothurn. Anmeldung bitte 
bis Freitagabend – 5 Tage vorher – bei Marija Jukic, 
Tel.: 07762 / 2742 oder Mobil 01577 / 4515311
 
Eine gute und gesegnete Woche wünsche ich Ihnen 
allen von Herzen
Ihr Pfarrer Matthias Kirner

14. Hasler Adventszauber am 01. Dezember 2024  
Echte Weihnachtsatmosphäre mit Rahmenprogramm gibt es 
demnächst wieder rund um den Dorfplatz Hasel. 
 
Der Weihnachtsmarkt findet am 1. Advent von 11-19 Uhr 
statt.
 
Neben den liebevoll handgefertigten Angeboten an den zahl-
reichen Marktständen gibt es musikalische Unterhaltung durch 
den Musikverein Hasel und die Jugendkapelle Wehr,  und na-
türlich kommt auch in diesem Jahr zwischen 14.00 und 15.00 
Uhr wieder der Nikolaus vorbei. 
 
Wir möchten Sie auf diesem Wege auf die Vorweihnachtszeit 
einstimmen. Für das leibliche Wohl haben wir an zahlreichen 
Ständen bestens gesorgt.

Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen.

Ihre Mühli-Häxe Hasel e.V.

Adventsfeier VDK Hasel
Hiermit laden wir herzlich zu unserer Adventsfeier am
Samstag, den 23.11.2024 um 16:00 Uhr im ev. Gemeinde-
haus ein.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
 
Es grüßt Sie das Team vom VDK Hasel

Kaffee-Nachmittag
des Krankenpflegeverein Hasel 
weitere Termine sind am

Donnerstag, 21.11.2024 und 
Donnerstag, 05.12.2024
jeweils von 14:30  bis  17:00 Uhr
Wie gewohnt treffen wir uns im
Evang. Gemeindehaus Bündenfeldstraße 2. 

Wir laden ein, unser Angebot zu nutzen.
Jeder ist herzlich willkommen.

Das Kaffeeteam 
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SV Hasel e.V. informiert...

AKTIVBEREICH

Niederlagenserie leider nur unterbrochen!

Gegen den FC Schönau2 konnte im letzten Heimspiel endlich wie-

der ein Sieg verzeichnet werden. Mit einer souveränen Leistung 

in der 1. Halbzeit wurde bereits der 3:0-Sieg sichergestellt (Jan 

Schaub 16‘, Timo Schaub 26‘/38‘). Die Mannschaft konnte jedoch 

erneut die Leistung nicht in der 2. Halbzeit aufrechterhalten. Durch 

einen sehr schwachen Auftritt blieb es beim Halbzeitstand von 3:0, 

aber wenigsten wieder einmal bei einem Sieg!

 

Beim Spiel am vergangenen Samstag beim aktuellen Tabellenzwei-

ten, der SG  Nollingen/Degerfelden, konnte man davon ausgehen, 

dass es unserer Mannschaft schwerfallen wird, ein positives Ergeb-

nis zu erzielen. Bis zum Halbzeitstand von 2:1 konnte die Mann-

schaft jedoch wieder einigermaßen mithalten (Tor zum 1:1 Franci 

Galata in der 42. Min).Gleich zum Start der 2. Halbzeit erhöhte die 

SG auf 4:1 und das Spiel war eigentlich bereits zu diesem Zeitpunkt 

entschieden, da unsere Mannschaft keinerlei Gegenwehr zeigte. 

Letztendlich gab es mit dem 5:1-Endstand die insgesamt 6. Nieder-

lage im 11. Spiel, sodass die Luft zum Tabellenende mit dem aktuell 

9. Tabellenplatz immer dünner wird .....

 

 

Weitere Spiele:
So 17.11., 14.30 Uhr SV Hasel – SV Schwörstadt
Sa 23.11., 18.00 Uhr Spvgg Wehr – SV Hasel
      
WINTERPAUSE
So 15.03., 15.00 Uhr SC Minseln – SV Hasel

Neueröffnung Sportheim-Gaststätte

Aufgrund eines kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfalls am Eröff-

nungswochenende ließen sich der Service und die Öffnungszeiten 

leider nicht in der geplanten und angekündigten Weise realisieren. 

Ebenso wurde uns für die Ankündigung im Mitteilungsblatt eine fal-

sche Tel.Nr. mitgeteilt.

Gemäß neuer Information des Pächters soll es sich nun nachfolgend 

um die korrekten Daten handeln:

Sportheimgaststätte SV Hasel
Öffnungszeiten
Mo/Di/Do/Fr 17.00 – 23.00 Uhr
Sa/So 11.00 – 23.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Vorläufige Tel. Nr. 0163 646 18 17
(Festnetzanschluss wird folgen)

Informationsveranstaltung 
„Berufe im Rettungsdienst“
Am Donnerstag, 28. November 2024 informiert der DRK Kreis-
verband Säckingen e.V. um 14 Uhr im Berufsinformationszen-
trum (Raum E.14) der Agentur für Arbeit Lörrach, Brombacher 
Str. 2.
Die beruflichen Möglichkeiten im Rettungsdienst sind sehr vielsei-
tig und abwechslungsreich. In der Veranstaltung wird ein Überblick 
über die Berufsfelder Notfallsanitär/in, Rettungssanitäter/in sowie 
Rettungshelfer/in geboten und es gibt Informationen über Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten, Einstellungsvoraussetzungen, 
Berufschancen sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Notruftafel und wichtige Rufnummern:
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt: Telefon:  112

Polizei:  Telefon:  110

Polizei Wehr Telefon: 07762 807 80

Polizei Schopfheim Telefon: 07622 666980

Allgemeinärztlicher Notfalldienst Telefon: 116 117

Zahnärztliche Notdienstvermittlung

KZV/ZÄK Baden-Wüttemberg Telefon: 0761 120 120 00

Gift-Notruf Freiburg Telefon: 0761 19240

Kreiskrankenhaus Schopfheim Telefon: 07622 395-0

Kreiskrankenhaus Lörrach Telefon: 07621 416-0

Sozialstation – Diakoniestation 
Schopfheim e.V.
Kranken- und Altenpflege, 
Hauswirtschaftliche Hilfen, 
Familienhilfe Telefon: 07622 697350

Pflegestützpunkt Landkreis Lörrach / 
ipunkt der Fritz-Berger-Stiftung
Brombacher Straße 4
79539 Lörrach

Bitte beachten Sie den nachstehenden Termin:
Ausgabe Nr.  23 /  KW 48 / 2024   
Redaktionsschluss:  Freitag, 22.11.2024, 11:00 Uhr 
Später eingehende Berichte können nicht mehr berücksichtigt wer-
den!

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Es ist nie der richtige Zeitpunkt, es ist nie der richtige Tag,
es ist nie alles gesagt, es ist immer zu Früh!
Und doch sind da die Erinnerungen, Gedanken,
Gefühle, schöne Stunden, Momente,
die einzigartig und unvergessen bleiben.
Diese Momente gilt es festzuhalten, einzufangen
und im Herzen zu bewahren.

In Liebe und voller Trauer nehmen wir Abschied
von meiner lieben Frau, Schwester, Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma

Rosa Fleig
13.06.1935 -  29.10.2024

Wir vermissen dich so sehr
Ehemann Werner
Schwester Lina

Kinder Gabriele, Siegmund, Joachim, 
Peter, Elvira, Markus

mit Familien.

Die Urnenbeisetzung ist am Samstag, 16.11.2024 
um 12 Uhr in der Kirche in Hasel.

Nachruf
Wir trauern um unsere Sangeskameradin

Hildegard Zulic
Mit großer Bestürzung haben die Sängerinnen und  
Sänger vom Gesangverein Hasel die Todesnachricht  
unserer lieben Hildegard entgegen genommen.

Hildegard war mit ihrer kräftigen Sopranstimme eine 
große Stütze für ihre Mitsängerinnen und den gesamten  
Chor. Bis zuletzt war sie bei den Chorproben und bei 
Auftritten mit dabei.

Hildegard hinterlässt mit ihrer liebenswerten und 
warmherzigen Art eine große Lücke in unserer Gemein-
schaft, wir werden sie sehr vermissen.

Der Familie gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.

 In stillem Gedenken
Hasel, im Gesangverein Hasel e.V. 
November 2024 Vorstandschaft und Mitglieder

Weihnachtsbasar mit Bewirtung am 23.11.2024 ab 12:00 Uhr in 
Glashütten - Viele Artikel für Weihnachten und frisch gebundene Kränze, Mistelzweige 

Bewirtung:
•	 Kürbissuppe,	Wildcremesuppe	Sauerbraten	mit	Semmelknödel	und	Rotkraut,	
	 Hirschgulasch	mit	Spätzle,	Rotkraut	und	Preiselbeerbirne
•	 Kaffee	und	Kuchen
•	 Glühwein,	Apfelpunsch	und	vieles	mehr
Auch zum Verkauf:	Zuckerbrötli,	Rumkugeln,	Mailänderkuchen
Wo:	Glashütten	1,	Hasel

Wir sind ein Ehepaar  mit 2 Kindern...
...und suchen nach einem Haus

gerne auch Reihenhaus  oder DHH mit 
Garten bis ca. 500.000 € in Lörrach, 
Weil am Rhein, Haltingen, Binzen, 
Eimeldingen (Radius ca. 20 km).

Bitte melden Sie sich bei unserem 
beauftragten lmmobilienbüro: 
BURKART  Immobilien GmbH

07621/425830
info@burkart.immobilien

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

www.primo-stockach.de



Weihnachtsbasar mit Bewirtung am 
23.11.2024

ab 12.00 Uhr in Glashü� en

Viele Artikel für Weihnachten und frisch gebundene Kränze 
und Mistelzweige.

Bewirtung:
Kürbissuppe, Wildcremesuppe, Sauerbraten mit 
Semmelknödel und Rotkraut, Hirschgulasch mit Spätzle, 
Rotkraut und Preiselbeerbirne.
Kaff ee und Kuchen 
Glühwein, Apfelpunsch und vieles mehr.

Auch zum Verkauf: 
Zuckerbrötli, Rumkugeln, Mailänderkuchen.

Wo: 
Glashü� en 1, Hasel

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Unseren Musterkatalog auf 

www.primo-stockach.de anschauen.

Wer viel bucht, spart 
zusätzlich 5% bis 10%

Grüßen Sie auch Ihre Kunden und 
Geschäftspartner in Ihren Nachbargemeinden. 

Machen Sie von unseren günstigen 
Kombinationsangeboten Gebrauch! 

Natürlich können Sie auch alle anderen Ausgaben 
frei nach Ihren Wünschen zusammenstellen, 

nicht nur die aus Ihrer direkten Nachbarschaft.

3 Ausgaben: 5 % Rabatt
5 Ausgaben: 10 % Rabatt

KOMBINIEREN 

SIE NACH 

HERZENSLUST

Mit den Primo-Heimatblättern
können Sie Ihren Weihnachtsgruß 
an all Ihre Kunden schicken. 

Setzen Sie unsere Heimatblätter wie 
ein Puzzle zusammen oder nutzen 
Sie unsere Primo-Kombinationen. 

Gerne beraten wir Sie  telefonisch 
oder werfen Sie einen Blick in 
unsere aktuellen Mediadaten unter 
www.primo-heimatblatt.de.








